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Bei der Durchfiihrung des hochschulpolitischen Symposiums am 16. Januar 1998
in Bern, an dem die folgenden dokumentierten Referate gehalten wurden, hat uns
ein namenhafter Beitrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaft sehr geholfen. Wir danken herzlich.

\*/ \!/ \*/ \*/ N 24
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Notre sincére merci va a I'Académie suisse des sciences humaines et so-
ciales qui avec une donation considérable nous a beaucoup aidé dans l'organi-
sation du sympose sur la politique universitaire du 16 janvier a Berne ou les dis-
cours suivants ont été tenus.

Hochschulpolitik und Hochschulreform im Osterreich
der neunziger Jahre

Paul Kellermann
Vorbemerkung

Das Thema "Hochschulreform und Hochschulpolitik" gibt mir Gelegenheit, tiber die
Situation der &sterreichischen Universitdten zu berichten und den Verlauf der aktu-
ellen Reform zu kommentieren, um abschliessend einige hochschulpolitische Ak-
zente vor dem Hintergrund eines allgemeinen Modells der Universitét in den ent-
falteten Gesellschaften des Westens zu setzen. Dabei muss historisch bewusst
sein, dass sich die Universitaten seit der Grindung Bolognas vor tuber 900 Jahren
in verschiedensten gesellschaftlichen Situationen zu entwickeln und zu bewéahren
hatten. Diese Situationen umfassen das mitteleuropédische Mittelalter, den religids
legitimierten Feudalismus, den frihen Handelskapitalismus, die ersten Anfédnge
blrgerlicher Demokratie und reichen ber die grundlegenden politischen, sozia-
len, wirtschaftlichen und technologischen Umwalzungen des 18. und 19. Jahrhun-
derts sowie die Diktaturen des 20. Jahrhunderts bis zu der heutigen Synthese aus
spat-feudalistischen, spéat-kapitalistischen, spéat-burgerlichen und spét-industriellen
Beimengungen.

Der Hauptfaktor dieser gesellschaftlichen Verdnderungen liegt zunehmend im
Symbolischen, also in Sprachen, Zeichen und Wissen. Zu dieser Entwicklung
haben die Universitaten durch Forschung, also die Produktion von Wissen, durch
ihre Lehre, also die Vermittlung des Wissens an die strukturtragenden und innovie-
renden Personen, sowie durch die Pflege des Wissens in einzigartiger Weise bei-
getragen. So gesehen entwickelten sich Gesellschaften und Universitaten in enger
wechselseitiger Beeinflussung und Abhangigkeit. Offen bleibt jedoch zunachst die
Frage, inwieweit die aktuellen Hochschulpolitiken und -reformen die Universitaten
in ihren besonderen Funktionen fur die gesellschaftliche Entfaltung festigen oder
durch zwanghafte Anpassung an Zeitgeistorientierungen paralysieren.
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1 Skizzierung des osterreichischen Hochschulsystems
1.1 Geschichte und aktuelle Situation.

Die Universitat Wien konnte bereits 1965 den 600. Jahrestag ihrer Grindung fei-
ern; die Universitat Graz besteht seit iber 400 Jahren. Mit der Errichtung der jiing-
sten Hochschule in Klagenfurt 1970 wuchs die Gesamtzahl der dsterreichischen
Universitdten auf zwélf. Zum Hochschulwesen zéhlen aber auch sechs Kunsthoch-
schulen und seit dem Studienjahr 1994/95 eine wachsende Gruppe von Fach-
hochschul-Studiengangen sowie die "Donau-Universitat", eine ausschliesslich
postgraduale Ausbildungsinstitution.

Fur 1955/56 weist die Hochschulstatistik genau 21.093 Studierende aus, wovon
ein Finftel (4.319) weiblich war. Von allen Hoérern und Hoérerinnen studierten da-
mals 6.674 an der Wiener Universitat; das waren wenig mehr als Ende der neunzi-
ger Jahre an der jingsten Universitat Klagenfurt (1996/97: 5.323), die wegen die-
ser vorgeblich geringen Anzahl haufiger in ihrer Daseinsberechtigung in Frage ge-
stellt worden war. In diesen rund 40 Jahren hatte sich freilich die Gesamtzahl der
Studierenden aller Hochschulen mehr als verzehnfacht; Studentinnen gab es
sogar 25 Mal mehr (vgl. OStZ 1997, 52 1.). Im internationalen Vergleich lag Oster-
reich mit einer Altersjahrgangsquote der Studienanfanger/innen von knapp 35 Pro-
zent (34,1%), zwischen Deutschland mit nahezu 50 Prozent (47,8%) und der
Schweiz mit 28 Prozent (28,2%; vgl. OECD 1996, 54f.). 1995/96 beendeten rund
14.500 Studierende ihre berufsvorbildende Qualifikationen, wovon rund die Halfte
an Wiener Hochschulen graduiert wurde. Die Rate akademischer Erwerbslosigkeit
lag Ende 1997 bei 2,7 Prozent (AMS 1998, 2) und damit erheblich unter der allge-
meinen (8,2%).

1.2 Erlduterungen

Osterreichische Universitaten bilden kein System in dem Sinn, dass die Hochschu-
len konzeptionell aufeinander bezogen im nationalen Rahmen entwickelt wurden;
sie entstanden vielmehr unsystematisch aus aktuellen und regionalen Interessen,
die freilich immer von Wien aus kontrolliert wurden. Damit erklart sich wohl auch,
dass von den zwélf Universitaten funf (die klassische Wiener Universitat, die Wirt-
schaftsuniversitat, die Technische Universitat, die Universitdten fir Bodenkultur
und Veterindrmedizin) und von den sechs Kunsthochschulen drei (Akademie der
bildenden Kiinste, Hochschule fiir angewandte Kunst, Hochschule fiir Musik und
darstellende Kunst) in Wien sind. Dementsprechend studierten 1996/97 von allen
232.000 Hérern und Hérerinnen Gber 58 Prozent (135.000) in Wien. - Versucht
man das quasi urwichsig entstandene System zu strukturieren, so lassen sich drei
Typen von Universitdten benennen: die drei klassischen Universitdten mit den tra-
ditionellen Fakultaten fir Recht, Theologie, Medizin und Philosophie in Wien, Graz
und Innsbruck; die sechs Spezialhochschulen fir Technik, Bodenkultur, Wirtschaft
und Tiermedizin in Graz, Leoben und Wien sowie die drei Regionsuniversitaten in
Klagenfurt, Linz und Salzburg.
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2. Hochschulreform der neunziger Jahr
2.1 Bedeutsamste Gesetze und Verordnungen

Nach langwierigen Beratungen verabschiedete 1993 der Nationalrat, also das
sterreichische Parlament in Wien, ein neues Universitatsorganisationsgesetz, das
UOG '93. Es ersetzte das Universitatsorganisationsgesetz von 1975, das
seinerseits dem Hochschulorganisationsgesetz von 1955 gefolgt war. Die Umset-
zung des UOG '93 erfolgte in drei Abschnitten, wobei bis Anfang 1998 sieben der
zwolf Universitaten neu strukturiert wurden.

Ebenfalls 1993 wurde das Bundesgesetz Uber Fachhochschul-Studiengange ver-
lautbart. Bis zum Studienjahr 1996/97, in dem auch die ersten einschlagigen Gra-
duierungen erfolgten, waren lber 30 Fachhochschulstudiengdnge eingerichtet
worden. Nach abermals zdhen Verhandlungen verabschiedete der Nationalrat im
Sommer 1997 das neue Universitdtsstudiengesetz, das die Struktur der Studien
wesentlich verandert.

Mehrere Jahre wurde auch die sogenannte Evaluationsverordnung bearbeitet, die
vom Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr im August 1997 herausge-
geben wurde und schliesslich galt ab 1. Oktober 1997 nach zum Teil spannungs-
geladenen Diskussionen das neue Dienstrecht fur Hochschullehrer/innen. - Diese
wenigen Gesetze und Verordnungen krempelten das zuvor geltende Hochschul-
recht in wenigen Jahren so um, dass von einem Traditionsbruch gesprochen wer-
den kann.

2.2 Erlauterungen

Die erklarte Hauptabsicht des UOG '93 war Effizienzsteigerung. Die Universitaten
seien burokratisiert, inflexibel und Uberdies zu teuer. Durch ein neues Manage-
mentmodell, durch Starkung der Autonomie und durch die Zweiteilung der Struktur
der Universitat in strategische und operative Organe sowie durch generelle "Dere-
gulierung" sei die Wirksamkeit allgemein zu steigern. Tatsachlich ersetzte das UOG
‘93 das Modell der sogenannten Gruppenuniversitat des UOG '75, das damals vor
allem vom Gedanken demokratischer Beteiligung aller Universitatsangehdérigen
getragen war, durch ein inzwischen Uberholtes Unternehmensmodell. Der bisheri-
ge Rektor, der als primus inter pares, also als erster unter ansonsten gleichen Pro-
fessoren, fur zwei Jahre gewéhlt dem langerfristig vom Bundesministerium bestell-
ten Universitatsdirektor gegenlberstand, wurde durch einen Rektor neuen Typs
ausgetauscht. Dieser neue Rektor, der kein Professor sein muss, von Anfang an
bei méglicher Wiederholung auf vier Jahre gewahlt, fungiert als sogenannter Mo-
nokrat, also als oberster Dienststellenleiter. Inm ist auch der Universitatsdirektor
unterstellt, der damit die Rolle des klassischen Kanzlers verliert, Gberdies mehrere
Vizerektoren.
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Diesen operativen Personen korrespondiert als strategisches Organ der Senat mit
eigenem Vorsitzenden. Bemerkenswerter Ausdruck der neuen Autonomie ist, dass
der Senat eine Satzung im Rahmen des UOG '93 zu erarbeiten hat, die allerdings
vom Bundesministerium genehmigt werden muss.

Die zweite Ebene der Hierarchie der Monokraten bilden die Dekane, denen wie-
derum im Sinne strategischen Handelns die Fakultatskollegien mit eigenen Vorsit-
zenden gegenilberstehen. Neu im 6sterreichischen Hochschulrecht sind die Studi-
endekane - je einer pro Fakultat -, denen finanzielle und formale Planungs- und
Koordinationsaufgaben des Lehr- und Prifungswesens einschliesslich entspre-
chender Evaluationen obliegen. Ebenfalls neugeschaffene Stabstellen etwa fir
Controlling, Marketing oder Evaluation sowie der Zentrale Informatikdienst unter-
stiitzen die Monokraten.

Die eigentlichen Tragereinrichtungen von Forschung und Lehre, also die Institute
sowie die Studienkommissionen, blieben bei Ausweitung ihrer Aufgaben und Ent-
scheidungskompetenzen im wesentlichen unverandert..

Das Universitatsstudiengesetz (UniStG) ersetzt formalrechtlich eine grosse Anzahl
von Gesetzen und Verordnungen, die sich teils auf das Studium allgemein, teils auf
Studienrichtungsgruppen, teils auf einzelne Studien sowie auf unzéhlige Einzelre-
gelungen bezogen. Scheinbar leistete es auf diese Weise einen Beitrag zur Dere-
gulierung des Studienrechts; tatsachlich aber systematisierte es lediglich, verteilte
neue Aufgaben an die Studienkommissionen und Studiendekane, erleichterte Stu-
dienanforderungen, wie es Uberhaupt durchgéngig das Interesse der Studieren-
den - sozusagen kundenfreundlich - vertritt, regelt aber die Stundenrahmen fir die
Studienplane, Studienstrukturen, Prifungssysteme und schreibt im ubrigen vor,
dass innerhalb von funf Jahren, also bis zum Jahr 2002, alle zuvor geltenden Stu-
dienpldne unter Beachtung der neuen Vorschriften - wozu auch die Beiziehung
ausseruniversitarer Personengruppen gehért - zu Uberarbeiten seien; geschieht
dies nicht, erlischt die Studienméglichkeit ersatzlos. Alle neuen Studienplane sind
vom Bundesministerium fir Wissenschaft und Verkehr zu genehmigen.

Das neue Dienstrecht zielte im wesentlichen darauf ab, die Lehre der Assistenten
und Dozenten im Gegensatz zur bisherigen Praxis zur Dienstverpflichtung zu ma-
chen. Dadurch wurde und wird es erforderlich, das gesamte System der Lehrorga-
nisation umzustellen. Durch komplizierte Kompensationszahlungen fir die bis
dahin geltenden zusatzlichen Einkommen in der Lehre sollte insgesamt eine Er-
sparnis erreicht werden. Ob sich wirklich Einsparungen ergeben, wird noch erho-
ben. Kolportiert wird allerdings, dass diese Teilreform etwa 80 Millionen Schilling
pro Jahr zusatzlich erfordert.

Als mehrjahriges Mitglied des Kollegiums der Fakultat fir Wirtschaftswissenschaf-
ten und Informatik und des Senats unserer Universitat, als Institutsvorstand und als
Studiendekan méchte ich folgendermassen bilanzieren:
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Der wesentliche Grund zur Reform des Systems findet sich nicht an den Université-
ten, sondern in der zunehmenden funktionalen Inkompetenz des Bundesministeri-
ums fur Wissenschaft und Verkehr, dem Anspruch zu gentgen, als Zentralstelle die
Universitaten nicht nur zu beaufsichtigen und zu steuern, sondern auch zu verwal-
ten.

Auf der einen Seite hatte die jahrhundertalte Wiener Universitat mit ihren 75'000
Studierenden, etwa 120 Studienméglichkeiten, der Vielzahl an Instituten, der Un-
menge an Lehrenden und anderen quantitativ beeindruckenden Ausprégungen,
auf der anderen Seite hatte das Anwachsen von Differenzierungen, also die zu-
nehmende allgemeine Komplexitat des Universitatsbetriebs, es grundsétzlich dem
Ministerium trotz stark wachsender Beamtenzahl immer unmdglicher gemacht,
auch nur zu durchschauen, geschweige denn angemessen einschatzen zu kén-
nen, was an den Universitaten vor sich ging. Die zentrale Verwaltung der wissen-
schaftlichen Hochschulen vom Wiener Wissenschaftsministerium aus war zur Fikti-
on geworden.

Geschickt und hartnackig vorgebrachten Forderungen von Einzelpersonen -vor-
wiegend von Professoren -, aber auch von Personengruppen (wie etwa dem Assi-
stentenverband) musste das Bundesministerium in Unkenntnis der Gesamtsituati-
on entsprechen, woraus sozusagen Wildwuchs, aber keine zweckrationale Ent-
wicklung der Universitaten hervorging ("Der Himmel ist hoch, der Zar ist weit.").

Die Starkung der Hochschulautonomie kann in diesem Zusammenhang nur als
vorgeschobenes Ziel der Hochschulreform erscheinen, sozusagen als Versuch,
marketingmaéssig einen unvermeidbaren Effekt als edle Absicht darzustellen. Die
Realitat ist, dass die Selbstverwaltung des Mangels ermdglicht wird, nachdem
nach und nach mehrere Arten der finanziellen Kirzungen erfunden und durchge-
spielt wurden. Beispielsweise wurden die Mittel fir die Lehre nicht nur auf dem
Stand von 1995 "eingefroren”, sondern sogar um zehn Prozent gekirzt. Oder es
wurde das Tandem Dienstposten und finanzielle Mittel als Erfordernis zur Einstel-
lung von Mitarbeitern erfunden, mit dem Effekt, dass die eine Universitat vielleicht
den Dienstposten im Stellenplan, aber nicht das Geld zur Bezahlung des erforder-
lichen Mitarbeiters zur Verfigung hatte; die andere umgekehrt das Geld aber nicht
die Stelle, so dass in beiden Fallen niemand eingestellt werden konnte. Zu diesem
"Spiel" gehdrte auch das periodenweise wiederholte Verbot, iberhaupt jemanden
einzustellen, auch wenn Stelle und Geld vorhanden waren.

In dieser Situation ist die Wertung der folgenden Verkiindung des Leiters der Abtei-
lung "Wissenschaftliche Forschung und internationale Angelegenheiten" im Wie-
ner Wissenschaftsministerium seltsam unklar: "Ein Wort zur Budgetlage: Sie wird
sich nicht &ndern; d.h. mehr Mittel sind mittelfristig nicht zu erwarten. Das ist eine
gute Nachricht." (Forum Sozialforschung 1997, 4).

Wichtig ist mir aber auch zu sagen, dass die Belastungen der Monokraten, die bis
auf den Rektor in der Regel ihre administrative Funktion neben ihrem Amt als
Hochschullehrer ausiben, teilweise unertraglich sind.
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Die vorgesehenen Funktionszulagen, die dazu beitragen, dass die ganze Reform
wesentlich kostspieliger wird als zuvor propagiert wurde, erweitern nicht die per-
sonliche Kapazitat der Monokraten; vielmehr fihren diese Zulagen psychologisch
weiter fort von der traditionellen Orientierung der professoralen Wissen-
schaftler/innen an abstraktem Reputationsgewinn hin zur ausseruniversitér herr-
schenden konkreten Geldorientierung. Das heisst, eine eher intrinsische Orientie-
rung an wissenschatftlicher Arbeit tritt in den Hintergrund, und eine eher extrinsi-
sche kommt mit der Sorge in den Vordergrund, dass niemand zu Recht die Ent-
sprechung von Zulage und Leistung bezweifelt.

Ich merke es an mir selbst: Aufgaben, die ich friher ohne finanzielle Honorierung
auslibte - beispielsweise die Herausgabe einer Buchreihe, die Organisation von
Austauschprogrammen mit US-amerikanischen Universitaten, die Ubernahme der
Prasidentenrolle der 6sterreichischen Gesellschaft fur Soziologie, die Organisation
von Kongressen - kann ich mir kapazitar kaum mehr leisten, sofern ich dem zuséatz-
lich bezahlten Job als Studiendekan nach meiner Einschatzung der Erwartung an-
derer gerecht werden will.

Insgesamt, so denke ich, fiihrt diese allgemein zu beobachtende Umorientierung
von Reputation auf Geld zu Minderleistungen der Universitdtsangehorigen. - Die
von mir geschilderte Belastung der Monokraten findet ihre Entsprechung im Des-
engagement aller ubrigen Hochschulangehdérigen an Angelegenheiten der ge-
samten Universitat.

Wiederholt stellten verschiedene Personen an Universitdten mit der neuen Struktur
fest, dass die Zahl derer, die sich fur die Universitat als ganze einsetzen, ziemlich
klein geworden ist, dass bei Aktivitdten dieser Art sich immer wieder dieselben Per-
sonen einfinden. Anders ausgedriickt: Hochschulpolitische Initiativen von Perso-
nen oder Personengruppen innerhalb der Universitdten haben rapide an Breite
verloren.

3 Hochschulpolitik
3.1 Akteure

Formale Kompetenz zur Hochschulpolitik hat in Osterreich - im Gegensatz zur Kul-
turhoheit der deutschen Bundeslédnder oder auch der Schweizer Differenzierung
nach Bundes- und Kantonszusténdigkeiten - nur der Bund. In der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit betreibt jedoch eine Vielzahl von Instanzen und Personen Hoch-
schulpolitik auf wenigstens vier Ebenen.

Noch am klarsten ist die offizielle politische Ebene durchschaubar, auf der - cha-
rakteristisch fur Osterreich - vor allem die politischen Parteien durch das Bundes-
ministerium fur Wissenschaft und Verkehr, durch das Regierungskabinett und -
ohne strikte Gewaltenteilung a la Tocqueville - durch den Nationalrat beziehungs-
weise durch dessen Wissenschaftsausschuss ihre Interessen artikulieren und
primér in Form von Gesetzen auch durchsetzen.
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Diese Gesetze vollziehen Politiken einerseits durch die eigentlichen Hochschulge-
setze vom Typ UOG '93, Universitatstudiengesetz oder das Dienstrecht, anderer-
seits verstandlicherweise durch das jéhrliche Budgetgesetz. Der hochschulpoliti-
sche Einfluss, den die neun Bundeslander - aber so gut wie Gberhaupt nicht die
Stadte - durch aktuelle Interventionen Uber die Parteikanéle in der Vergangenheit
hatten, scheint in dem Masse abgenommen zu haben, in dem die wiederholten Re-
gierungskoalitionen zwischen sozialdemokratischer und Volkspartei immer starker
die vorhergehende Ausarbeitung eines Regierungsprogramms fur die gesamte Le-
gislaturperiode erforderten.

Eine zweite hochschulpolitische Ebene, die mit der ersten verbunden ist, stellen
die vielen Organisationen und Verbdnde dar, die jeweils zu Stellungnahmen
gegenuber Entwurfen von Hochschulgesetzen und -verordnungen aufgefordert
sind.

Dazu gehéren neben den lbrigen Ministerien vor allem im Sinne der &sterreichi-
schen Sozialpartnerschaft die verschiedenen Kammern (Handels-, Landwirt-
schafts-, Wirtschafts- und Arbeiterkammer), auch der Gewerkschaftsbund, die Indu-
striellenvereinigung, selbstverstandlich die Organe der Hochschulen wie die Rek-
torenkonferenz, die Osterreichische Hochschiilerschaft, die Bundeskonferenz der
Universitats- und Hochschulprofessoren, die Bundeskonferenz des wissenschatftli-
chen und klnstlerischen Personals und andere.

Auf der dritten, der Ebene der Medien, agieren alle bisherigen Instanzen, aber
selbstverstandlich auch Journalisten, Reporter, sogenannte Persénlichkeiten des
6ffentlichen Lebens und sowie Leserbriefschreiber/innen.

Auf einer vierten Ebene der Hochschulpolitik, freilich etwas anderer Art, handeln in
erster Linie Hochschulangehérige. Diese Politik bezieht sich in der Regel auf Er-
eignisse an den und die Gestaltung der einzelnen Universitaten; in diese werden
nicht selten auch Regionalpolitiker/innen und Leute der regionalen Zeitungen (we-
niger des Radios oder des Fernsehens) einbezogen. Freilich handelt es sich auf
dieser Ebene haufig um Hochschulmikropolitik, die um Berufungen, Entwicklungs-
plane, aber auch um Affarenbetrieben wird. - Es ist interessant zu beobachten, in-
wieweit durch die neue Gesetzgebung zur obligatorischen Beteiligung von ausse-
runiversitdren Personengruppen an Universitdtsangelegenheiten - also auf Bun-
desebene in Form des Universitdtenkuratoriums, an den Hochschulstandorten in
Form der Universitatsbeiradte oder der die Studienkommission beratenden Perso-
nen - vermehrt Probleme der Hochschulen in die Offentlichkeit getragen werden
oder ob das offentliche Interesse an Hochschulangelegenheiten gerade durch die
neue Pflicht zur Beratung mit ausseruniversitdren Instanzen erlahmt.

3.2 Erlauterungen

Durch die Vielzahl der hochschulpolitischen Akteure, die bisher real und nun auch
legal ihre partikuléren Interessen in die Gestaltung der Universitdten einbringen
kénnen, ergibt sich ein Gesamtbild &sterreichischer Hochschulpolitik, das mit
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einem Patchwork vergleichbar ist: Statt einer konsistenten Konzeption herrscht ein
Mischmasch unterschiedlichster Perspektiven vor, das - aus Distanz betrachtet -
kuriose Aspekte erkennen lasst. Daflr nur drei Beispiele, die hier nicht weiter aus-
gefiihrt werden kénnen:

a)

Die erste Alleinregierung der Sozialistischen Partei setzte 1970 die Differen-
zierung der Kultur-, Wissenschafts- und Schulangelegenheiten nach zwei
Bundesministerien durch - neben dem Bundesministerium fur Unterricht und
Kunst entstand das Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung. Das
erste war fur die Vor-, Primar- und Sekundarschulen sowie eben fiir Kunstan-
gelegenheiten zusténdig, das zweite fiir alle Hochschulangelegenheiten und
die wissenschaftliche Forschung. Dass in dieser Konstellation die wissen-
schaftliche Qualifikation der Gymnasiallehrer/innen zur Angelegenheit zweier
Ministerien und damit problematisch wurde, liegt auf der Hand.

In den Koalitionsregierungen ab 1983 fiel wechselweise das eine Ministerium
mit gewissen Verdnderungen in der Bezeichnung und in den Agenden der
einen, das andere der anderen Partei zu. Fir jeden Insider ist damit klar, dass
nicht nur die damit wechselnden grundsétzlichen parteipolitischen Orientie-
rungen Turbulenzen in der Hochschulpolitik hervorriefen, sondern dass dies
Spannungen zwischen den langer dienenden Beamten des Wissenschaftsmi-
nisteriums und den jeweiligen Ministern ergab. Uberdies hatten die Parteien
durch den wiederholten Wechsel in der Spitze Gelegenheit, jeweils Gefolgs-
leute unter die Beamtenschaft zu bringen, so dass sich die Patchworkpolitik
gegeniiber den Hochschulen in der parteipolitischen Struktur der Ministerial-
blrokratie spiegelte. In der jingsten Regierungsvereinbarung der Koalition
Anfang 1997 wurde dann sogar das Wissenschafts- mit dem Verkehrsministe-
rium zusammengefasst, so dass der fir die Universitdten zustandige Minister
nun die Bezeichnung "Bundesminister fir Wissenschaft und Verkehr" tragt und
im Verkehrsministerium residiert. Es muss nicht weiter erlautert werden, dass
damit der Grad der Wertschatzung zum Ausdruck kommt, den die Regierung
den Hochschulen beimisst

Wohl vorgeblich zur betriebswirtschaftlich propagierten funktionalen Verfla-
chung der Hierarchien entdifferenzierte das UOG '93 die beiden Kategorien
des ordentlichen und ausserordentlichen Universitatsprofessors trotz unter-
schiedlicher Rekrutierungsarten zur einheitlichen Kategorie "Universitatspro-
fessor". (Dass damit auch die traditionelle Anbindung des ordentlichen Profes-
sors an ein Ordinariat beziehungsweise an einen Lehrstuhl verlorenging,
wurde nach meinem Wissen nicht thematisiert.)

Es handelte sich aber nicht um Osterreich, wenn es bei dieser Titeleinsparung
geblieben ware: Vier Jahre spater verleiht das Dienstrecht 1997 allen Dozen-
ten den Titel "A.o. Universitatsprofessor" mit der Begriindung, dass der Titel ja
nun durch die Vereinigung der vorigen ausserordentlichen mit den ordentli-
chen zu den Universitatsprofessoren wieder verfiigbar sei.
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Da aber schon friiher neben dem Amtstitel auch der Berufstitel "A.o0. Univer-
sitatsprofessor" durch den Bundespréasidenten ehrenhalber verliehen werden
konnte, sah sich das Bundesministerium flir Wissenschaft und Verkehr am 7.
November 1997 zu folgender Klarstellung veranlasst:

"Ein einem habilitierten Universitdtsassistenten (Assistenzarzt) vor dem 1. Oktober
1997 allenfalls verliehener Berufstitel ‘Ausserordentlicher Universitdtsprofessor' bleibt
zwar trotz der Neuregelung fir diese Universitétslehrer-Gruppe durch die zweite BDG-
Novelle 1997 (§ 170ff BDG 1979) mit Wirkung vom 1. Oktober 1997 aufrecht, die
gleichzeitige Fuhrung des Berufstitels 'Ausserordentlicher Universitatsprofessor' und
vom Wortlaut her identen Amitstitels ‘Ausserordentlicher Universitatsprofessor' ist jedoch
nicht méglich. In einem solchen Fall kann diese Bezeichnung nur einmal, und zwar auf-
grund des Amtstitels gefihrt werden ... Sollte ein solcher Universitdtsdozent (§ 170
BDG 1979) spéter aus diesem Dienstverhélitnis ausscheiden, wirde der Amtstitel erlé-
schen, der seinerzeit verliehene Berufstitel wiirde dagegen aufrecht bleiben und kénnte
dann wieder gefiihrt werden." (BMWYV GZ 4190/108-1/B/10A/97).

Das dritte Beispiel bezieht sich direkt auf das neue Dienstrecht; es verdeut-
licht, dass selbst dem Parlament das Mischmasch-Ergebnis des hochschulpo-
litischen Interesseneinflusses verschiedenster Gruppierungen unertraglich ist.
Der Nationalrat akzeptierte ndmlich zugleich mit der Verabschiedung des
neuen Dienstrechts, das am 1.10.1997 in Kraft trat, den Entschliessungsan-
trag, "dass bis in drei Jahren 'eine grundlegende Neukonzeption des fir die
Normadressaten schwer Uberschaubaren Dienstrechts der Hochschullehrer
vorgenommen werden soll mit dem Ziel, dieses von den Beamtenregelungen
im Sinne von Universitdtsautonomen Einsatzmdglichkeiten und eines eigen-
stdndigen Dienstrechts abzukoppeln'." (BuKo-Info 97/3, 3).

Schlussbemerkung

Im gunstigen Fall prozessieren Hochschulreform und Hochschulpolitik mitein-
ander: Hochschulpolitik setzt einen Impuls, der reformerisch aufgenommen
wird und den nachsten Schritt der Hochschulpolitik machen lasst - actio, re-
actio, interactio. Freilich setzen Impuls, Aufnahme des Impulses und Abschét-
zung des Erfolgs zu einem langerfristigen und umfassenden Gelingen eine
konzeptionelle Perspektive der Steuerung im Rahmen gesamtgesellschaftli-
cher Entwicklung voraus.

Hochschulen als Zentralorte wissenschaftlicher Forschung und wissenschatftli-
cher Qualifikationen sind in diesem Prozess zugleich Motor und Bef6rde-
rungsgut. Als derartige konzeptionelle Perspektive ldsst sich fiir wissenschaft-
liche Hochschulen in Ubereinstimmung mit der historischen Entwicklung be-
stimmen, durch Forschung Wissen zu erweitern und zu vertiefen, durch Lehre
und wissenschaftliches Studium Wissen zu vermitteln beziehungsweise sich
anzueignen und durch die Verwaltung des wissenschaftlichen Wissens in Bi-
bliotheken und anderen Thesauri zur Verfigung zu halten.
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Die Vielfalt der Formen zu forschen, zu lehren, zu studieren und zu verwalten
ist zeitlich und rdumlich kaum genauer bestimmbar. Dennoch lassen sich
strukturelle Elemente oder Momente des Prozesses benennen, die wesentlich
wissenschaftliche Hochschulen definieren; ich méchte diese als "Entspre-
chungen im Widerspruch" bezeichnen. So lasst sich die Entsprechung "Leh-
rende/Studierende" als Interaktion entgegengesetzter Pole verstehen, die in
ihrer Spannung zueinander wesentlich Universitaten konstituieren: Ohne den
einen kénnte der andere Pol keine Universitat ausmachen; das Bild der Ellip-
se, die durch zwei Brennpunkte definiert ist, drangt sich auf. Gleiches gilt fur
die Entsprechungen Forschung und Lehre, akademische und administrative
Kompetenz - personifiziert in den klassischen Rollen von Rektor und Kanzler -,
grundlegende und anwendungsbezogene Forschung, Vorlesung und Ubung,
Lehre und Studium, transnational scientific community und Regionsbezug,
Semesterbetrieb und Semesterferien, Kultur- und Naturwissenschaften, Pri-
fung und Feier, Zweifel und Gewissheit, Reform und Bewahren wesentlicher
Prinzipien etc.

Je haufiger und spannungsgeladener diese Entsprechungen sind, desto fle-
xibler und kreativer die Hochschulen, desto autarker sind sie gegenliber den
politischen Regimes. Durch diese Spannungen Uberlebten die Universitédten
von der Grindung Bolognas vor tiber 900 Jahren Mittelalter, Feudalismus, Pa-
pismus, Absolutismus, Revolutionen, ja sogar Diktaturen. Werden diese struk-
turellen Momente funktionsféhig gehalten, kann die Universitdt auch Formal-
demokratie und die bisher unbekannte so starke Erweiterung des Hochschul-
zugangs und die "Massenuniversitat" Gberleben.

Quellen
AMS/Arbeitsmarktservice Osterreich (Hg.): Arbeitsmarkt & Bildung/Dezember 1997 Wien 1998.

Buko-Info 97/3, herausgegeben von der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und kunstleri-
schen Personals, Wien 1997.

Dienstrecht/Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbedienste-
tengesetz 1948, das Gehaltsgesetz 1956, das Pensionsgesetz 1965, die Reisegebihrenvorschrift
1955, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Bundesgesetz uber die Abgeltung von Lehr-
und Prifungstéatigkeiten an Hochschulen, das Universitats™Organisationsgesetz vom 19. August
1997 geéndert wird.

Eval.Vo./Verordnung des Bundesministers fur Wissenschaft und Verkehr Uber Grundsatze fir die
Durchfiihrung von Evaluierungen in Forschung und Lehre der
Universitaten vom 8. August 1997.

FHStG/Bundesgesetz lUber Fachhochschul-Studiengange, BGBI. Nr. 340/1993.
Forum Sozialforschung Nr.15/16, Wien 1997.

OECD/Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD in Figures, Statistics on the
Member Countries, Paris 1996.

OStz/Osterreichisches Statistisches Zentralamt (Hg.):Osterreichische Hochschulstatistik, Studienjahr
1996/97, Wien 1997.

UniStG/Universitats-Studiengesetz, herausgegeben von Gerald Bast und Ewald Langeder, Wien
1997.

UOG '93/Universitats-Organisationsgesetz, herausgegeben von Gerald Bast, Wien 1994.



	Hochschulpolitik und Hochschulreform im Öserreich der neuziger Jahre

